
Ziele und Aufgaben Ziele und Aufgaben 

angemessene Bodennutzung, Ziele
Gefahrenschutz,

Verunstaltungsschutz,
Verwirklichung sozialer Standards und
Umweltverträglichkeit

Boden- und Baudenkmalschutz,

zwischen den Interessen des Bauherrn 
und den Interessen der Allgemeinheit zu 
vermitteln

Aufgabe

Zuständig für den Vollzug der Brandenburgischen Bauordnung und 
somit für die Erteilung von Baugenehmigungen sind die unteren 
Bauaufsichtsbehörden. 

Fachbereich Bauordnung



Ist meinIst mein genehmigungspflichtig?genehmigungspflichtig?

Grundsatz: Die Errichtung, Änderung und 
Nutzungsänderung von baulichen Anlagen ist 
gemäß § 54 BbgBO genehmigungspflichtig.

Ausnahme: Die genehmigungsfreien Vorhaben sind in 
§ 55 BbgBO abschließend aufgezählt.



BeispieleBeispiele

Wintergärten

• Vor Außenwand &

• 15 m² und 50 m³

Garagen

• Zum Wohngebäude 
gehörend &

• bis 50 m²

Nebengebäude

• Gebäude ohne 
Aufenthaltsräume &

• bis 75 m³

Wochenendhäuser

• bis 50 m² und 4m Höhe &

• in festgesetzten 
Wochenendhausgebiet

landwirtschaftl. 
Betriebe

• bis 150 m² &

• Schutz von Tieren

Einfriedungen

Innenbereich

•Mauern bis 1,50

•sonstige bis 2 m 

Außenbereich

•ohne Fundament/Sockel

•bis 2 m 

Werbeanlagen

•an der Stätte der 
Leistung bis 2,5 m²

Fenster und Türen

• in den dafür bestimmten 
Öffnungen

• liegende Fenster in 
Dachflächen

Solaranlagen

•an Dach und 
Außenwänden

Teiche

•bis 100m³ &

•Nebenanlage zu 
einem 
Wohnhaus

http://www.otto.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otto-OttoDe-Site/de_DE/-/EUR/OV_DisplayProductInformation-ProductRef;sid=r28jVDpmzXEjVH55olQKdCHKNrKcB9zsCSS6iYU1SxqldGh5CiGIODe-egrLeA==?ProductRef=540868T-0-1001%40Otto-OttoDe&ls=0&SearchDetail=1
http://www.butenas-holzbauten.de/index.php?go=artikel_detail&artikel_id=800044&action=&search_for=&cat=19&language=


Genehmigungsfreiheit bezieht sich jedoch nur auf das reine 
Verwaltungsverfahren. Alle Anforderungen, die sich aus 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben, sind dennoch 
einzuhalten. 

Anforderungen können sich ergeben
aus: 
- der Brandenburgischen Bauordnung, 
- dem Baugesetzbuch,
- anderen Fachgesetzen,
- Festsetzungen in Bebauungsplänen,
- örtlichen Bauvorschriften (Satzungen 

der Städte und Gemeinden).

Die Verantwortung für die Einholung eventuell erforderlicher 
Zustimmungen, Erlaubnisse und Bewilligungen nach anderen 
Fachgesetzen, z. B. nach dem Brandenburgischen 
Naturschutzgesetz oder dem Brandenburgischen 
Denkmalschutzgesetz, obliegt dem Bauherrn. 

Was ist zu beachten?Was ist zu beachten?

Wir beraten Sie.Wir beraten Sie.



Nord

Fr. Müller
Hr. Engel
Hr. Scharf
Fr. Daubitz
Fr. Pfeffer

Süd

Fr. Strauß
Fr. Meyer
Hr. Gruner
Fr. Suschke

AnsprechpartnerAnsprechpartner

Bereich Nord

Bereich Süd

Frau Strauß 
Tel. 0355/6124357

Frau Müller 
Tel. 0355/6124329



BauantragBauantrag

Die Bauvorlagen erstellt in der Regel ein 
bauvorlageberechtigter Objektplaner.

Gemäß § 1 Abs. 3 BauVorlV sind die von der obersten 
Bauaufsichtsbehörde amtlich bekannt gemachten Vordrucke 
zu verwenden.

Das Bauantragsformular finden Sie unter 
www.mir.brandenburg.de und kann direkt am PC 
ausgefüllt werden.  Das Formular ist vom Antragsteller 
und dem Objektplaner zu unterzeichnen. 

Mit dem Bauantrag oder der Bauanzeige sind alle für die 
Beurteilung des Bauvorhabens erforderlichen Unterlagen
(Bauvorlagen) mindestens in dreifacher Ausfertigung 
einzureichen. 

http://www.mir.brandenburg.de/


BauvorlagenBauvorlagen

Dem Bauantrag sind folgende Bauvorlagen 
beizufügen:

1. Auszug aus der Liegenschaftskarte (1 : 1.000)

2. amtlicher Lageplan

3. objektbezogener Lageplan

4. Außenanlageplan

5. Grundstücksentwässerungsplan

6. Bauzeichnungen

7. Baubeschreibung

8. Nachweis der Vorlageberechtigung, § 48 IV BbgBO

9. Erhebungsbogen für Bautätigkeitsstatistik 

Auf Bauvorlagen kann verzichtet werden, wenn diese 
zur Beurteilung des einzelnen Bauvorhabens nicht 
erforderlich sind.



Prüfung

Nach Fristablauf 
gilt der Antrag als 
zurückgezogen.



Voraussetzungen: 
- Wohngebäude geringer Höhe
- Bebauungsplan
- keine Abweichungen

Voraussetzungen: 
- Wohngebäude geringer oder mittlerer Höhe
- Bebauungsplan
- keine Abweichungen

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

1 2 

Bauantrag

Baugenehmigung 
mit Konzentrationswirkung

Entscheidungsfrist unt. BauaufsichtGemeinde

1 2 

Bauantrag

Beginn der 
Bauausführung

Anzeigeverfahren
Entscheidungsfrist unt. Bauaufsicht

Gemeinde

Baugenehmigungsverfahren / Regelverfahren

Baugenehmigung 
mit Konzentrationswirkung

Verfahrensdauer in Monaten„feed back“ an den Bauherrn

Bauantrag
Nachreichen 
von Unterlagen

Untere 
Bauaufsicht

Nachbarn Behördenbeteiligung

Bundesrechtliche Beteiligung(en)

Gemeinde

1 2 3 4 5 6

Entscheidungsfrist 
unt. Bauaufsicht

VerfahrensartenVerfahrensarten

Quelle:



Bauordnung Fachgesetze

technische
Prüfung

Prüfzeugnis 
Bescheinigung

rechtliche
Prüfung

fachgesetzliche
Prüfung

Baugenehmigung                                    
mit umfassender Konzentrationswirkung

Baubeginn

Rechtliche Struktur des BaugenehmigungsverfahrensRechtliche Struktur des Baugenehmigungsverfahrens

Quelle:



Frist: 1 Monat

2 Monate

Beteiligungen
• Immissionsschutzbehörde
• Forstbehörde
• Arbeitsschutzbehörde
• Straßenbaubehörde (Gem.)
• Naturschutzbehörde
• Erschließungsträger 
• Denkmalschutzbehörde
• Denkmalfachbehörde (BLAD)
• Straßenbaubeh. (Kreis, Land, 

Bund)
• etc. (ca. 35 ggf. zu beteiligende 

Stellen)

•Gemeinde / Amt
•Luftfahrtbehörde

BaugenehmigungsverfahrenBaugenehmigungsverfahren

Bauantrag

Untere 
Bauaufsichtsbehörde

ggf. Nachbarn

Baugenehmigung

Entscheidung
Frist :1 Monat

Da Cottbus kreisfrei ist, ist ein 
Einvernehmen nach § 36 BauGB 
nicht notwendig.



früher: Einzelgenehmigungen

• Waldumwandlungsgenehmigung
§ 8 (1) LWaldG i.V.m. § 9 BWaldG

• Ausnahmen und Befreiungen nach 
Naturschutzrecht
§ 72 (2) Satz 3 BbgNatSchG

• Biotopbefreiung
§ 36 (2) BbgNatSchG

• Erlaubnis zur Abwassereinleitung
§ 28-39 BbgWG

Konzentrationswirkung

• Waldumwandlungsgenehmigung
§ 8 (1) LWaldG i.V.m. § 9 BWaldG

• Ausnahmen und Befreiungen nach 
Naturschutzrecht
§ 72 (2) Satz 3 BbgNatSchG

• Biotopbefreiung
§ 36 (2) BbgNatSchG

• Erlaubnis zur Abwassereinleitung
§§ 28 - 39 BbgWG

Konzentrationswirkungen

• Denkmalschutz
§ 20 BbgDSchG

• Eingriffs- und Ausgleichsregelung
§ 17 (2) BbgNatSchG

• Wasserrechtliche Genehmigung
§ 87 (1) BbgWG

• Straßenrechtliche Zustimmung
§ 24 (3) BbgStrG

• Ausnahme für Arbeitsstätten 
§ 71 (8) BbgBO i.V.m. § 4 ArbeitstättenVO

KonzentrationswirkungKonzentrationswirkung des Baugenehmigungsverfahrensdes Baugenehmigungsverfahrens

Quelle:



Die Geltungsdauer der Baugenehmigung beträgt sechs Jahre. 

Eine Verlängerung der Geltungsdauer ist nicht möglich.

Der Zeitpunkt des Baubeginns ist spätestens eine Woche vor Baubeginn 
anzuzeigen. Der Anzeige sind die erforderlichen Prüfberichte oder 
Bescheinigungen über die Prüfung der bautechnischen Nachweise beizufügen.

Vor Baubeginn muss die Grundfläche der baulichen Anlage abgesteckt und 
die Höhenlage festgelegt sein. Der Bauaufsichtsbehörde ist binnen zwei 
Wochen nach Baubeginn eine Einmessbescheinigung eines 
Vermessungsingenieurs vorzulegen. 

Die Bauaufsichtsbehörde kann einen vorzeitigen Beginn der 
Bauarbeiten für die Baugrube zulassen.

Durchführung des BauvorhabensDurchführung des Bauvorhabens

Geltungsdauer Baugenehmigung

Anzeige Baubeginn und technische Prüfung

Einmessung



Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhaltung der öffentlich- rechtlichen 
Vorschriften überprüfen. Hierzu kann sie verlangen, dass Beginn und 
Beendigung bestimmter Bauarbeiten mitgeteilt werden.
Bei Feststellung von Abweichungen kann ein ordnungsbehördliches 
Verfahren eingeleitet werden.

Bauzustandsbesichtigung

Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist der Bauaufsichtsbehörde 
anzuzeigen. 

Mit der Anzeige hat der Bauherr folgende Unterlagen vorzulegen:
a) Erklärung des Objektplaners, dass das Bauvorhaben wie genehmigt durchgeführt 

wurde

b) Bescheinigung Prüfingenieur, mit denen die Bauausführungen entsprechend den 
geprüften bautechnischen Nachweisen bestätigt wird

c) Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters über die sichere Benutzbarkeit 
der Feuerungsanlagen

d) Bescheinigung Sachverständige über Beschaffenheit und Betriebssicherheit der 
technischen Anlagen

Durchführung des BauvorhabensDurchführung des Bauvorhabens

Nach Fertigstellung oder Veränderung einer baulichen Anlage sind
die Baulichkeiten einzumessen.

Fertigstellungsanzeige



2 m

3,0 
m

Giebel: HG = 0,5 x HW

HG1 = 0,5 x 4 m = 2 m

HG2 = 0,5 x 11 m = 5,5 m

Traufe: HT = 0,5 x HW

HT =  0,5 x 4 m = 2,0 m < 3 m 

(mind.)

5,5 
m

Bagatellfläche
B < 4 m
T < 1 m
F < 2 m²

Quelle:

Neu § 6 Abs. 12

Die sich bei Änderung rechtmäßig errichteter 
Gebäude ergebenden Abstandsflächen sind 
unbeachtlich, soweit die für den 
Gebäudebestand ermittelten 
Abstandsflächen nicht überschritten werden. 
Satz 1 gilt für die Nutzungsänderung 
rechtmäßig errichteter Gebäude, 
ausgenommen Garagen und Nebengebäude 
nach Absatz 10 Satz 1, wenn die geänderte 
bauliche Nutzung nach Art und Maß zulässig 
ist. 

Giebel: 

HG = 0,5 x (HW + 1/2 HD)

HG1 = 0,5 x 7 m = 3,5 m

HG2 = 0,5 x (7 m + 2 m) = 4,5 m

Traufe: 

HT = 0,5 x HT

HT =  0,5 x 7 m = 3,5 m

3 
m

3 
m

3 m

Sonderfall § 6 Abs.6

Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 
grundsätzlich 0,5 der Höhe der 
Wandfläche mindestens 3 m.  

AbstandsflächenAbstandsflächen

http://www.brandenburg.de/


eGovernmenteGovernment

bis 2009:

Bereitstellung aller onlinefähigen 
Verwaltungsdienstleistungen

• ein Leitprojekt:
Baugenehmigungsverfahren online

• MIR:
bis Herbst 2006 landesweiter Einsatz 
Information und Beteiligung

Lizenzen „Information“ und „Beteiligungen“ Lizenzen „Information“ und „Beteiligungen“ 
durch MIR für alle durch MIR für alle uBABuBAB eingekaufteingekauft




	Baugenehmigungsverfahren

